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Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat beschließt die als Anlage beigefügte "Zweite Satzung zur Änderung der Gebüh-
rensatzung zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Kamen" und billigt gleichzeitig die dieser 
Satzung zugrunde liegende Gebührenbedarfsberechnung. 
 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Die Gebührensätze für den Unterabschnitt 720 – Abfallbeseitigung – bestanden in der Zeit 
vom 1.1.1996 bis zum 31.12.2000 in unveränderter Höhe und konnten ab dem 1.1.2001 so-
gar geringfügig gesenkt werden. Die über Abfallgebühren umzulegenden Entsorgungskosten 
blieben in den vergangenen Jahren weitgehend konstant. Geringfügige Kostensteigerungen 
der vergangenen Jahre (Kreiseinheitsgebühr, Unternehmerkosten, allgemeine Kostensteige-
rungen) wurden durch leicht rückläufige Abfallmengen im Restmüll-, Sperrmüll- und Biomüll-
bereich aufgefangen. 
 
Für das Jahr 2002 ist aufgrund der Entwicklung in verschiedenen Bereichen der Abfallent-
sorgung (Einrechnung von Gebührenüberschüssen einerseits, Anhebung der Unternehmer- 
und Entsorgungskosten sowie höhere Kosten für die Aktion „Saubere Stadt Kamen“ ande-
rerseits) eine Anhebung der Gebührensätze für die Restmüll- und Biomüllentsorgung er-
forderlich. 
 
 
 
 
 

Der Bürgermeister

Vorlage 
 
Nr. 280/2001 
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Für die Ursache dieser Gebührenentwicklung sind folgende Punkte besonders herauszustel-
len: 
 
1. Höhere Personal- und Sachkosten für den Einsatz einer Arbeitstruppe im Rahmen des 

Projektes „Saubere Stadt Kamen“ durch die GWA - Kreis Unna mbH bei gleichbleibender 
Stärke der Arbeitsgruppe 

 
2. Höhere Preise für die Abfuhr und Entsorgung der Papiersammelcontainer 
 
3. Anstieg der Unternehmerkosten für das Einsammeln und Befördern der Restmüll- und 

Biomüllabfälle 
 

4. Leicht ansteigende Kosten für die Entsorgung der Restmüll- und Biomüllmengen 
      (Kreiseinheitsgebühr - KEG - ) 
 
5. Einstellung eines Gebührenüberschusses entsprechend der Betriebsabrechnung 2000 
 
6. Höhere Sachkosten im Arbeitsplatzbereich 
 
7. Anstieg der Kosten für den Betrieb des Wertstoffhofes in Kamen-Heeren-Werve 
 
 
Zu Punkt 1: 
 
Zur Eindämmung des Problems Verunreinigungen im Stadtgebiet, an Containerstellplätzen 
und Entsorgung in der Natur („Wilder Müll“) hat der Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung 
am 7.12.2000 das Projekt „Saubere Stadt Kamen“ beschlossen. Zu diesem Zweck wurde u. 
a. in Abstimmung mit der Verwaltung und der GWA- Kreis Unna mbH eine Projektverein-
barung „Saubere Stadt Kamen“ herbeigeführt. 
 
Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wurde durch die GWA ein ständig wiedererkenn-
barer Reinigungs- und Servicedienst eingerichtet, der über das normale Maß hinaus die 
Stadtsauberkeit verbessern soll. Darüber hinaus soll durch die ständige Präsenz der „Ar-
beitstruppe“ auch das Bewusstsein in der Bevölkerung für eine ordnungsgemäße Entsor-
gung von Abfällen gesteigert werden. 
 
Nach der Projektvereinbarung sollte der Reinigungsdienst aus einer Arbeitstruppe von 9 Mit-
arbeitern (Vorarbeiter, stellv. Vorarbeiter, 7 Mitarbeiter) bestehen. Bezüglich der durch-
zuführenden Reinigungen wurde in der Vereinbarung ein Reinigungsplan für die einzelnen 
Stadtteile mit der Anzahl der jeweiligen Reinigungen festgelegt. Des Weiteren wurden auch 
Regelungen für die Papierkorbentleerung getroffen. Die Kosten für die GWA-Maßnahme im 
Rahmen des Projektes wurden in der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2001  
(BV Nr. 249/2000 zur Ratssitzung am 7.12.2000) für die nächsten 5 Jahre dargestellt. 
 
Der Reinigungs- und Service-Dienst konnte entgegen den vertraglichen Regelungen (Beginn 
1.5.01) seine Tätigkeit bereits zum 1.4.01 aufnehmen. Hinsichtlich der Bezuschussung von 7 
Mitarbeitern aus dem Programm „Arbeit statt Sozialhilfe“ konnte die Förderung eines weite-
ren Mitarbeiters erreicht werden, so dass die „Arbeitstruppe“ entgegen der Ankündigungen 
nicht aus 9, sondern aus 10 Mitarbeitern besteht. 
 
In der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2001 wurde dargelegt, dass sich die Kosten 
für das Projekt für die Zeit vom 1.4. bis 31.12.01 nach Abzug der Förderung aus dem Pro-
gramm „Arbeit statt Sozialhilfe“ auf 334.950,00 DM belaufen werden. In dieser Summe ist ein 
Risikozuschlag von 50.000,00 DM für den Einsatz fremder Kräfte bei einem evtl. Personal-
ausfall innerhalb der Arbeitstruppe enthalten. Nach derzeitigem Stand kann davon ausge-
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gangen werden, dass der festgelegte Kostenrahmen für das Jahr 2001 nicht überschritten 
wird. 
 
Der Einsatz des Reinigungsdienstes hat sich nach Einschätzung der Verwaltung bewährt. 
Alle Regelungen der abgeschlossenen Projektvereinbarung wurden erfüllt. Nach dem Er-
gebnis einer Umfrage der Verbraucherberatung Kamen wird das Projekt von den Einwohne-
rinnen und Einwohnern der Stadt gut angenommen. Zu weiteren Ausführungen hierzu wird 
auf den Bericht der Verwaltung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 
06.11.2001 (TOP 8 – Öffentlicher Teil) verwiesen. 
 
In den Vorlagen zur Beschlussfassung des Projektes „Saubere Stadt Kamen“ sowie zur Ge-
bührenbedarfsberechnung für das Jahr 2001 wurde dargelegt, dass sich die Kosten durch 
den Wegfall der Förderung von 2 Mitarbeitern ab dem Jahr 2002 gebührenbelastend erhö-
hen, sofern die jetzige Anzahl der Mitarbeiter des Reinigungsdienstes beibehalten wird.  
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird seitens der Verwaltung zunächst für ein weiteres Jahr die 
Fortführung des Projektes mit 10 Mitarbeitern empfohlen. Unter Zugrundelegung eines Kos-
tenansatzes für nunmehr 12 Monate und 10 Mitarbeiter bei gleichzeitigem Wegfall der Bezu-
schussung zweier Mitarbeiter ergeben sich für das Jahr 2002 Mehrkosten gegenüber dem 
Vorjahr von rd. 108.000 Euro. Zur Berechnung der anzusetzenden Kosten des Jahres 2002 
wird auf die Erl.-Ziff. 9 der Gebührenbedarfsberechnung verwiesen. 
 
 
Zu Punkt 2: 
 
Aufgrund der Regelungen des Vertrages zwischen der Stadt Kamen und dem Unternehmer 
für die Entsorgung der Altpapiercontainer sind entsprechend den Schwankungen bei den 
Preisen auf dem Altpapiermarkt Zuzahlungen oder Erstattungen möglich. Für das Jahr 2001 
wurde in der Gebührenbedarfsberechnung eine Summe von 165.000 DM veranschlagt. Es 
handelte sich bei diesem Ansatz um die Durchschnittswerte der Jahre 1998 bis 2000, da im 
Jahr 2000 teilweise Gutschriften erzielt wurden. Nach den bisherigen Abrechnungen des 
Jahres 2001 ist zu erkennen, dass die Preise am Altpapiermarkt rückläufig sind. Zurzeit sind 
monatlich etwa 17.000 DM bis 18.000 DM zuzuzahlen. Für das Jahr 2002 wurde deshalb ein 
Ansatz von 108.000 Euro gebildet. Es ergeben sich dadurch Mehrkosten gegenüber dem 
Ansatz des Jahres 2001 in Höhe von rd. 24.000 Euro. 
 
 
Zu Punkt 3: 
 
Die Unternehmervergütungen für das Einsammeln und die Beförderung der Biomüll- und 
Restmüllabfälle sind nach den vertraglichen Regelungen anzupassen, wenn sich das Lohn- 
und Preisgefüge nach Ablauf eines Jahres wesentlich geändert hat. Als eine wesentliche 
Änderung ist eine Erhöhung oder Verminderung des vom Statistischen Bundesamtes festge-
stellten Preisindexes für die Lebenshaltungskosten von mehr als 4 % anzusehen. Auf der 
Grundlage dieser Preisgleitklausel erfolgte zuletzt eine Anpassung im Jahr 1998 mit Wirkung 
vom 1.1.1999. Nach der aktuellen Entwicklung des Preisindexes ist für das Jahr 2002 eine 
Erhöhung der Unternehmervergütungen von 5,56 % vorzunehmen. Ein entsprechender An-
trag des Abfuhrunternehmens liegt vor. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrkosten in 
Höhe von rd. 18.000 Euro. 
 
Durch die Anhebung der Unternehmervergütungen aufgrund der Preisgleitklausel erhöhen 
sich auch die sonstigen Leistungen des Unternehmers (z. B. Sperrmülleinsammlung) um ca. 
5.000 Euro. 
 
 
 



4 

 
 
 
Zu Punkt 4 
 
Aufgrund der bisherigen Mengenentwicklungen werden für das Jahr 2002 hochgerechnet ca. 
9.200 to. Restmüll (Haus- und Sperrmüll) erwartet. Im Jahr 2001 wurden ebenfalls 9.200 to. 
veranschlagt (Ergebnis 2000: 9.219,03 t.). Hinzu kommen noch ca. weitere 470 to. Restmüll 
(„Wilder Müll“ und Aktion „Saubere Stadt Kamen“), der über die GWA entsorgt wird. Die 
Grünabfall- und Biomüllmengen werden nach dem derzeitigen Stand mit 670 to. bzw. 3.420 
to. im Jahr 2002 auch konstant bleiben. 
 
Die Kreiseinheitsgebühr für die Restmüllentsorgung beläuft sich nach der Gebührenkalkula-
tion des Kreises Unna vom 26.10.2001 auf 227,26 Euro (2001 = 433,99 DM/221,90 Euro). 
Es ergeben sich dadurch Kostensteigerungen für das Jahr 2002 in Höhe von 2,4 %. Ent-
sprechende Mehrbeträge wurden dem Kostenansatz „Entsorgung der Abfälle“ zugerechnet. 
Der Anstieg hätte nach Aussagen des Kreises durch den Ansatz eines Überschusses aus 
der Betriebsabrechnung des Jahres 2000 niedriger ausfallen können. Da jedoch schon jetzt 
abzusehen ist, dass für das Jahr 2001 ein Fehlbetrag in mindestens gleicher Höhe entstehen 
wird, beabsichtigt der Kreis, den Überschuss des Jahres 2000 mit dem Fehlbetrag des Jah-
res 2001 zu kompensieren und den verbleibenden Differenzbetrag insgesamt in der Kalkula-
tion des Jahres 2003 anzusetzen. Diese Verfahrensweise ist nach den Neuregelungen des  
§ 6 Abs. 2 KAG zulässig. 
 
Bei der Biomüllentsorgung ergeben sich nach der Gebührenkalkulation des Kreises Steige-
rungen von 3,8 %. Der Gebührensatz steigt von bisher 241,52 DM/123,49 Euro auf 128,13 
Euro. Die Gebührensätze für die Grünabfallentsorgung sinken geringfügig um 0,6 %. 
 
Bezüglich der in der Kreiseinheitsgebühr nicht mehr enthaltenen Kosten für die dezentrale 
Abfallberatung der GWA wird auf die Beschlussvorlage Nr. 161/2001 zur Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses am 20.9.01 verwiesen.  
 
Für die Kreiseinheitsgebühr/Restmüllentsorgung wurden Mehrkosten gegenüber dem Vor-
jahr in Höhe von rd. 49.300 Euro veranschlagt. Bei der Biomüllentsorgung ergeben sich 
Mehrbeträge in Höhe von ca. 18.300 Euro. Die Kosten für die Grünabfallkompostierung blei-
ben konstant. 
 
Im Übrigen erhöhen sich auch die Entsorgungskosten für die Beseitigung des „Wilden Mülls“ 
um ca. 11.000 Euro. Dies ist u. a. auch auf eine intensivere Abfalleinsammlung im Rahmen 
des Projektes „Saubere Stadt Kamen“ sowie auf zunehmende Einsammlungen im Rahmen 
der Aktion „Frühjahrsputz“ (Einsammlungen durch Kamener Bürger und Vereine auf freiwilli-
ger Basis) zurückzuführen. 
 
 
Zu Punkt 5 
 
Nach der Änderung des § 6 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes NW – KAG NW – 
sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 
drei Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes aus-
geglichen werden. Maßgebend für die Feststellung einer Unter- oder Überdeckung ist das 
jeweilige Betriebsergebnis (Betriebsabrechnung) des Veranlagungszeitraumes. Diese 
Rechtsänderung gilt ab dem Kalkulationszeitraum 1999.  
 
Nach der Betriebsabrechnung für den Unterabschnitt 720 – Abfallbeseitigung – (siehe Mittei-
lungsvorlage Nr. 186/2001 zur Sitzung des Hauptausschusses am 20.9.01) ergab sich für 
den Abrechnungszeitraum 2000 eine Kostenüberdeckung von 225.366,38 DM (= 115.228 
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Euro). Diese Überdeckung wurde entsprechend der geänderten Rechtslage als Überschuss 
in die Kalkulation des Jahres 2002 eingestellt und wirkt sich gebührenmindernd aus. 
 
Die Kostenüberdeckung resultiert weitgehend aus Minderkosten im Rahmen der Entsorgung 
des Altpapieres aus den Sammelcontainern, bedingt durch eine zeitweise günstige Entwick-
lung der Preise auf dem Altpapiermarkt (siehe hierzu auch Punkt 2 des Arbeitspapieres). 
 
 
Zu Punkt 6 
 
Zu den Kosten eines Arbeitsplatzes gehören neben den allgemeinen Personalkosten auch 
die Sachkosten eines Arbeitsplatzes (mit oder ohne Technikunterstützung) sowie die Ge-
meinkosten. Entsprechend einem Gutachten der KGSt wurden die anteiligen Personalaus-
gaben für die einzelnen Mitarbeiter/-innen im Aufgabenbereich der Abfallentsorgung (Fach-
bereich Innerer Service, Recht und Ordnung, Bürgerbüro, Baubetriebshof) wie folgt ermittelt: 
 
Personalkosten Beamte/Angestellte     77.510 Euro 
 
davon 10 % für Sachkosten        7.751 Euro 
und 20.000 DM je Arbeitsplatz mit Technikunterstützung 
(anteilig 1,795 Stellen)      18.355 Euro 
 
Die errechneten Sachkosten und Gemeinkosten für die Arbeitsplätze mit Technikunterstüt-
zung in Höhe von rd. 26.100 Euro wurden der Haushaltstelle SN 02 – Sächliche Verwal-
tungsausgaben – zugeschlagen.  
 
Gegenüber dem Jahr 2001 ergeben sich bei den sächlichen Ausgaben somit insgesamt 
Mehrbeträge in Höhe von rd. 26.100 Euro. 
 
 
Zu Punkt 7 
 
Seit Oktober 1994 betreibt die Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft Kreis Unna 
mbH (GWA) im Auftrag der Stadt Kamen den Wertstoffhof in der Mühlhauser Straße in  
Kamen-Heeren-Werve. Die in § 9 des zwischen der GWA und der Stadt Kamen geschlosse-
nen Vertrages festgelegten Betreiber- und Systementgelte unterliegen einer Preisanpassung 
in Anlehnung an die Indexwerte des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 17 – gewerbliche 
Erzeugnisse). Nachdem die Systemkostenentgelte für die einzelnen Wertstofffraktionen (z. 
B. Holz, Grünschnitt) aufgrund günstigerer Entsorgungskonditionen zwischenzeitlich gesenkt 
werden konnten, ist nach der nunmehr vorliegenden Fortschreibung des Indexwertes ab dem 
1.1.2002 eine Preisanpassung von 5,2 % (Systemkostenentgelt) bzw. 2,6 % (Betreiberent-
gelt) vorzunehmen. Ein entsprechender Antrag der GWA liegt diesbezüglich vor. Es ergeben 
sich dadurch für das Jahr 2002 Mehrbeträge von rd. 10.000 Euro.  
 
Ergebnis: 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Erhöhungen bei den Entsorgungskosten in der 
Kalkulation 2002 gegenüber den Entlastungen (Gutschrift Betriebsabrechnung) überwiegen. 
Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2002 ergeben sich für die Restmüllent-
sorgung durch Gebühren zu deckende Kosten in Höhe von 3.150.338 Euro und für die Bio-
müllentsorgung von 716.067 Euro. Zur Deckung dieser Kosten ist eine Anhebung der Ge-
bührensätze wie folgt erforderlich: 
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     Jahr   Jahr 
     2002   2001   Erhöhung 
 
     60 l-Restmüllgefäß       100,00 Euro      182,00 DM  7,46 % 
     80 l-Restmüllgefäß       134,00 Euro   244,00 DM  7,41 % 
   120 l-Restmüllgefäß       200,00 Euro   365,00 DM  7,17 % 
   240 l-Restmüllgefäß       401,00 Euro   730,00 DM  7,44 % 
1.100 l-Container wöch. Leerung        3.550,00 Euro         6.446,00 DM  7,71 % 
1.100 l-Container 2xwöch. Leerung    7.100,00 Euro       12.891,00 DM  7,72 % 
1.100 l-Container 14-tgl. Leerung   1.775,00 Euro         3.223,00 DM  7,71 % 
     80 l-Biomüllgefäß          86,00 Euro   157,00 DM  7,50 % 
   140 l-Biomüllgefäß        152,00 Euro   276,00 DM  7,80 % 
 
 
Mit den Gebührensätzen des Jahres 2001 würde sich eine Unterdeckung für das Jahr 2002 
in Höhe von 270.278 Euro ergeben. 
 
Die beigefügte „Zweite Satzung zur Änderung der Gebührensatzung“ sieht neben der Erhö-
hung der Gebührensätze für die Restmüll- und Biomüllentsorgung auch eine geringfügige 
Anhebung der Service-Pauschale für die Sperrmüllentsorgung auf 14 Euro (bisher 25,00 
DM= 12,78 Euro) vor. Die ohnehin für diese Entsorgung nicht kostendeckende Gebühr liegt 
damit immer noch unterhalb der Gebührensätze anderer Gemeinden im Kreisgebiet, in de-
nen z. T. eine Gebührensatzabrechnung nach Kubikmetern erfolgt. Bei der Anhebung der 
Service-Pauschale sollte berücksichtigt werden, dass es sich hierbei nicht um eine zusätzli-
che Kostenbelastung der Bürger, sondern um eine Umverteilung der Kosten entsprechend 
der Inanspruchnahme handelt, verbunden mit einem Kostenentlastungseffekt in gleicher Hö-
he bei den Restmüllgebühren.  
 
Im Übrigen wurden die Gebührensätze für die Inanspruchnahme des Wertstoffhofes auf volle 
Euro gerundet, um den Mitarbeitern der GWA auf dem Wertstoffhof das tägliche Bargeschäft 
zu erleichtern. 
 
Anlage: 
Gebührenbedarfsberechnung mit Erläuterungen und Satzungsentwurf 
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